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1x1 AG wehrt sich erfolgreich gegen Sperrung von Glücksspiel-Website

Für die von der in Halle an der 
Saale ansässigen Gemein-
samen Glücksspielbehörde 
der Länder gegenüber dem 
Zugangsvermittler / Access-
Provider 1x1 AG mit Sitz 
in Montabaur angeordnete 
Sperrung von Internetseiten 
eines ausländischen Glücks-
spielanbieters besteht keine 
Rechtsgrundlage. Das hat 
das Oberverwaltungsge-
richt Rheinland-Pfalz in 
Koblenz in einem Eilverfah-
ren entschieden (Beschluss 
vom 31. Januar 2023, Az.: 6 
B 11175/22).

Die Gemeinsame Glücks-
spielbehörde der Länder, die 
bundesländerübergreifend 
für die Bekämpfung von ille-
galem Glücksspiel im Inter-
net und der Werbung dafür 
verantwortlich ist, hatte mit 

Bescheid vom 13. Oktober 
2022 gegenüber der 1x1 AG 
angeordnet, bestimmte In-
ternetseiten (Domains) mit 
Glücksspiel-Angeboten von 
zwei Lotterie-Unternehmen 
mit Sitz in der Republik 
Malta im Rahmen ihrer 
technischen Möglichkeiten 
als Zugangsvermittler zu 
sperren, so dass ein Zugriff 
über die von der Antrag-
stellerin in Deutschland zur 
Verfügung gestellten Zugän-
ge zum Internet nicht mehr 
möglich sei. 

Die 1x1 AG erhob dagegen 
Klage und suchte zugleich 
um vorläufigen gericht-
lichen Rechtsschutz nach. 
Das Verwaltungsgericht 
Koblenz lehnte ihren Eil-
antrag ab. Auf die hiergegen 
eingelegten Beschwerden 

der Antragstellerin und der 
beigeladenen Glücksspielan-
bieter änderte das Oberver-
waltungsgericht Koblenz die 
Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts ab und ordnete 
die aufschiebende Wirkung 
der Klage gegen die ange-
fochtene Sperrungsanord-
nung an.

Nach Ansicht des OVG Ko-
blenz könne sich nicht auf 
die Ermächtigungsgrundlage 
in § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 des 
am 1. Juli 2021 in Kraft ge-
tretenen Glücksspielstaats-
vertrages 2021 – GlüStV 
2021 – gestützt werden. 
Nach dieser Bestimmung 
könne die Antragsgegne-
rin als Glücksspielaufsicht 
nach vorheriger Bekanntga-
be unerlaubter Glücksspiel-
Angebote Maßnahmen zur 
Sperrung dieser Angebote 
gegen im Sinne der §§ 8 bis 
10 des Telemediengesetzes 
– TMG – verantwortliche 
Dienste-Anbieter, insbeson-
dere Zugangsvermittler und 

Registrare, ergreifen, sofern 
sich Maßnahmen gegenüber 
einem Veranstalter oder Ver-
mittler dieses Glücksspiels 
als nicht durchführbar oder 
nicht erfolgversprechend 
erwiesen. Diese Vorausset-
zungen seien aber nicht er-
füllt. Bei der Antragstellerin 
handele es sich nicht um 
einen im Sinne der §§ 8 bis 
10 TMG verantwortlichen 
Dienste-Anbieter, so dass es 
keiner Entscheidung bedür-
fe, ob die weiteren Vorausset-
zungen der Regelung für ein 
Einschreiten gegen die An-
tragstellerin gegeben seien.

Die angegriffene Sperrungs-
anordnung könne laut des 
OVG Koblenz auch nicht auf 
die Auffang-Ermächtigung 
des § 9 Abs. 1 Satz 2 GlüStV 
2021 gestützt werden, wo-
nach die für alle Länder oder 
in dem jeweiligen Land zu-
ständige Behörde die erfor-
derlichen Anordnungen im 
Einzelfall erlassen könne. 
Einer Anwendung dieser all-
gemeinen Auffang-Ermäch-
tigung stehe insoweit die 
spezialgesetzliche Sonderre-
gelung des § 9 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 5 GlüStV 2021 entgegen, 
die eine abschließende Re-
gelung für das Ergreifen von 
Maßnahmen zur Sperrung 
unerlaubter Glücksspiel-
Angebote gegen Dienste-
Anbieter enthalte. (ps)

Die 1x1 AG hat sich gegen die gemeinsame Glücksspielbe-
hörde der Länder durchsetzen können. – Foto: 1x1 AG
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

In diesem Jahr

in allen Schreibweisen, Schriftarten und Darstellungsformen, grafischen 
Gestaltungen, Abwandlungen, Abkürzungen, Untertiteln sowie Kombina-
tionen für Printmedien, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Daten-
träger, elektronische und digitale Medien, Netzwerke, Offline- und Online-
dienste sowie sonstige Online-Medien.

JONAS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH- 
Hohenstaufenring 62, 50674 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

CED GUIDE

jeweils in allen denkbaren Schreibweisen, Schriftarten und -größen, Dar-
stellungsformen, Abkürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen, Titel-
kombinationen und/oder graphischen Darstellungen, auch als Untertitel, 
für alle Medien, insbesondere gedruckte und digitale Zeitungen und Zeit-
schriften, Film, Online-Dienste sowie sonstige Online-Medien.

HEXAL AG 
Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen
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Gemäß § 5 III MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch für:

Umsatzsteuer im Online-Handel – Grund-
lagen verstehen und Spezialregelungen 
kennen

Umsatzsteuer im Online-Handel: Praxisbei-
spiele Umsatzsteuerliche Besonderheiten 
anschaulich dargestellt

Firmenwagen für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer – Aktuelle Regelungen zur 
Förderung von Elektro- und Hybridfahr-
zeugen

Die Reform des Stiftungsrechts – Was ist 
neu – Was bleibt – Was ändern?

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Abwandlungen, 
Kombinationen und Wortverbindungen für Computerprogramme, Handbü-
cher, Druckereierzeugnisse, Datenträger aller Art, elektronische und digi-
tale Medien, Netzwerke, CD-ROM, DVD, CD-i, Offline- und Online-Dienste 
sowie sonstige Medien.

DATEV eG 
Paumgartnerstraße 6-14, 90429 Nürnberg

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Herbstgenuss mit Kartoffeln, Kohl & Kürbis
Lieblingsgerichte aus dem Backofen
Die schönsten Mythen & Legenden aller 

Zeiten
Erfolgreich gegen Diabetes
Klassiker des deutschen Humors
Sie prägten unsere Welt
Weltgeschichte. Alles, was man wissen muss
Richtiges Deutsch von A bis Z
Was das Immunsystem stark macht

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen für alle 
Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel, Bild-, Daten- und 
Tonträger, insbesondere Video/DVD und Hörbücher; sowie Online-Medien 
und Multimedia-Anwendungen, insbesondere Internet-Seiten und Apps.

Rechtsanwalt Joachim Fauth 
Wilhelm-Blos-Straße 62, 70191 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Unschuldig – Der Fall Julia B.

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

filmpool fiction GmbH 
Hohenzollernring 22-24, 50672 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Ziff. 3 MarkenG nehmen wir wiederholten Titelschutz 
in Anspruch für den Titel:

Relationshit

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, grafischen Gestal-
tungen, entsprechenden Untertiteln und Zusammensetzungen für alle 
Medien, einschließlich Ton- und Bild-Tonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, 
Software, Off- und Online-Dienste, (Mobil-) Telefondienste, CD-ROM, CD-i, 
DVD, andere Datenträger und alle sonstigen CD-Derivate sowie für son-
stige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Bü-
cher und alle Printmedien.

ITV Studios Germany GmbH 
Agrippastraße 87-93, 50676 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

UNTERALLGÄUER HERBERGSSUCHE

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

VolksMusical Projektgesellschaft mbH 
Hauptstraße 15, 86825 Bad Wörishofen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Die Verteitiger
Die drei Verteitiger
Die Verteidiger

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Koca Film, Emre Koca 
Rümannstraße 5, 80804 München
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ImpressumUnter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Das Rätsel der Runen
Das Mädchen von früher
Das Mädchen und die Nacht

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch 
CD-ROM; DVDs; CD-I, podcasts, Offline- und Online-Dienste und sonstige 
Online-Medien.

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Zwei Weihnachtsmänner sind einer zu viel
Herzstolpern – Neustart ins Leben

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, 
Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM; DVDs; CD-I, podcasts, 
Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause, 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing

Es gibt noch viel zu entdecken …
Bitte helfen Sie kranken Kindern. Unterstützen Sie  
das neue Kinderzentrum Bethel mit Ihrer Spende.
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